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Vorwort

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!

Arbeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens: Wer durch
Arbeit seinen Lebensunterhalt sichert, steht auf eigenen Fiilen, kann
selbstbestimmt handeln und erféhrt gesellschaftliche Anerkennung.
Dartiber hinaus finanzieren wir durch Arbeit maBgeblich unsere
soziale Absicherung zum Beispiel bei Krankheit oder im Alter.

Arbeit kann aber auch Belastung sein: fiir Kérper, Geist und Seele. Der Gefahr von
Unféllen und arbeitsbedingten Erkrankungen kénnen wir durch Pravention und
aktiven Arbeitsschutz wirksam begegnen. Doch ein ,Restrisiko“ bleibt. Unfélle
lassen sich niemals ganz vermeiden. Schwere Krankheiten kénnen trotz aller Vor-
sorge jederzeit jeden treffen.

Erstes Ziel ist auch in solchen Féllen die Riickkehr ins Berufsleben. Medizinische
Rehabilitation oder Umschulungen sind héufig der richtige Weg. Dennoch miissen
jedes Jahr iiber 170.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Job aus
gesundheitlichen Griinden vor dem Erreichen des Rentenalters aufgeben.

Oft kommt es zu diesem Einschnitt in die persénliche Lebensplanung gerade dann,
wenn der Hohepunkt der beruflichen Laufbahn erreicht zu sein scheint. Doch auch
in dieser schwierigen Situation stehen die Betroffenen nicht ohne Unterstiitzung
da. Durch ihre Beitrdge zur gesetzlichen Rentenversicherung haben sie einen
Anspruch auf Erwerbsminderungsrente erworben.

Diese Broschiire informiert Sie schnell und tibersichtlich iber die wichtigsten Rege-
lungen. Die dargestellten Beispiele vor allem zu den Hinzuverdiensten kénnen nur
exemplarisch sein. Deshalb mdchte ich Sie bitten, rechtzeitig mit Ihrem Rententrager
zu sprechen, wenn Sie zu Ihrer Erwerbsminderungsrente hinzuverdienen wollen.
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Was tun, wenn meine Gesundheit mich im
Stich lasst?

Hilfe bei verminderter Erwerbsfahigkeit

Rund 170.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer miissen jedes Jahr aus
gesundheitlichen Griinden ihren Job vor Erreichen des Rentenalters aufgeben
oder ihre Arbeitszeit reduzieren. Meistens sind es Probleme mit Gelenken und
Wirbelsédule, innere Krankheiten oder psychische Beschwerden, die es unméglich
machen, einer Erwerbstédtigkeit nachzugehen. Verminderte Erwerbsféhigkeit, oft
verbunden mit dem Verlust des Arbeitsplatzes, ist ein harter Einschnitt in die per-
sonliche Lebensplanung. Haufig fdngt der Kérper gerade dann an zu streiken, wenn
der Hohepunkt der beruflichen Laufbahn erreicht ist. Doch in dieser schwierigen
Situation stehen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht ungeschiitzt da.
Durch ihre Beitrdge zur Rentenversicherung haben sie auch einen umfassenden
Schutz gegen den vorzeitigen Verlust ihrer Arbeitskraft erworben.
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Umfassender Schutz

Sobald sich die Leistungseinschrankung bemerkbar macht, kann mit medizini -
schen oder berufsférdernden Reha-MaBnahmen (z.B. Kuren oder Umschulungen)
versucht werden, die Leistungsfahigkeit der betroffenen Versicherten wieder
herzustellen oder aber ihnen neue Méglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt zu eroff-
nen. Wenn sich ihre gesundheitlichen Einschrdnkungen nicht beseitigen lassen
oder eine UmschulungsmafBnahme nicht greift, wird der Verlust an Erwerbsféhig-
keit durch eine Zahlung aus der gesetzlichen Rentenversicherung ausgeglichen.

Feststellung der Leistungsfahigkeit

Durch einen Arzt der Rentenversicherungstrager wird festgestellt, wie viele Stun-
den am Tag Sie mit Ihrer Krankheit oder Behinderung noch arbeiten kénnen. Bei
seiner Einschdtzung geht der Mediziner von einem tiblichen Arbeitsverhaltnis

im Rahmen einer 5-Tage-Woche aus. Er priift Ihre Leistungsfdhigkeit nicht nur in
Ihrem bisher ausgetiibten Beruf, sondern auch in anderen Tatigkeiten, die auf dem
Arbeitsmarkt angeboten werden.

Tipp: Wéhrend der Dauer des Rentenverfahrens werden Sie in aller Regel Anspruch
auf Lohn oder Krankengeld haben. Ist der Anspruch auf Krankengeld ausgeschopft,
sollten Sie sich — auch bei fortbestehendem Arbeitsverhéltnis — bei Ihrer Arbeits-
agentur melden. Denn bis zur Entscheidung des Rentenversicherungstragers kann
Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehen.
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MaRstab Leistungsfahigkeit
Die Renterichtet sich nach der verbliebenen Leistungsfahigkeit:
s Werweniger als drei Stunden arbeiten kann, bekommt eine volle Rente.

s Wer mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden arbeiten kann, bekommt
eine halbe Rente.

Der Rentenanspruch ist nicht abhéngig von Ausbildung oder ausgeiibtem Beruf.
MaBstab fiir die Feststellung des Leistungsvermogens ist die Erwerbsfdhigkeit auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Wer unabhédngig von der Arbeitsmarktlage unter
den tiblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes noch mindestens

6 Stunden téglich titig sein kann, ist nicht erwerbsgemindert.

Versicherungrechtliche Vorraussetzungen fiir einen Rentenanspruch

Um eine Rente wegen verminderter Erwerbsfahigkeit beantragen zu kénnen,
mussen Sie der gesetzlichen Rentenversicherung mindestens fiinf Jahre lang ange -
hort haben. In den letzten fiinf Jahren vor dem Eintritt der Erwerbsminderung
missen mindestens 36 Monate Pflichtbeitrdge vorliegen. Von dieser Regel gibt es
aber Ausnahmen, z. B. zu Gunsten von behinderten Menschen und Versicherten, die
durch einen Arbeitsunfall erwerbsgemindert wurden.
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Rente wegen voller Erwerbsminderung

Eine volle Erwerbsminderung liegt vor, wenn Versicherte wegen Krankheit oder
Behinderung unter den iblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes auf
nicht absehbare Zeit nur noch weniger als 3 Stunden téglich im Rahmen einer
5-Tage-Woche erwerbstétig sein konnen.

Voll erwerbsgemindert sind auch behinderte Menschen, die in besonderen Behin-
derteneinrichtungen versicherungspflichtig tétig sind und wegen der Art und
Schwere ihrer Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt titig sein
kénnen sowie Versicherte, die bereits vor Erfiillung der allgemeinen Wartezeit voll
erwerbsgemindert waren, wahrend der Zeit einer nicht erfolgreichen Eingliede-
rung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Die Ausiibung einer Erwerbstétigkeit steht dem Anspruch auf Rente wegen voller
Erwerbsminderung grundsétzlich nicht entgegen. (Zu den Hinzuverdienstmaéglich-
keiten siehe Seite 26).
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Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung

Eine teilweise Erwerbsminderung liegt vor, wenn Versicherte wegen Krankheit
oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit nur noch 3 bis unter 6 Stunden téglich
im Rahmen einer 5-Tage-Woche unter den iblichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes erwerbstétig sein konnen.

Die Hohe der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung betrédgt die Halfte der
Rente wegen voller Erwerbsminderung. Die Ausiibung einer Erwerbstatigkeit
steht dem Rentenanspruch nicht entgegen. (Zu den Hinzuverdienstmaéglichkeiten
siehe Seite 19).

Bei Arbeitslosigkeit gilt der Arbeitsmarkt fiir die Vermittlung in eine dem ver-
bliebenen Leistungsvermoégen entsprechende Teilzeittédtigkeit als verschlossen, so
dass keine Moglichkeit besteht, Einkommen aus einer Beschéftigung zu erzielen. In
diesem Ausnahmefall wird eine Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Zeit
gewadhrt. Ob Arbeitslosigkeit vorliegt, wird im Einzelfall von dem Rentenversiche-
rungstrager festgestellt.

Der Rentenversicherungstrager priift bei einem Antrag auf Rente wegen Erwerbs-
minderung gleichzeitig, ob Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und/oder
Teilhabe am Arbeitsleben in Betracht kommen.



Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfahigkeit

Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei
Berufsunfahigkeit

Die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunféhigkeit ist eine
Sonderregelung fiir vor dem 02.01.1961 geborene Versicherte, die aufgrund ihrer
beruflichen Qualifikation Berufsschutz genief3en.

Berufsunféhigkeit bedeutet, dass der bisherige versicherungspflichtige Beruf
wegen Krankheit oder Behinderung im Vergleich zu einem dhnlich ausgebildeten
Gesunden nur noch weniger als 6 Stunden téglich ausgetibt werden kann. Vor der
Entscheidung tiber den Rentenantrag wird allerdings noch gepriift, ob die gesund-
heitliche Leistungsfdhigkeit sowie die fachlichen Kenntnisse und Fahigkeiten aus-
reichen, um eine zumutbare andere Tatigkeit (sog. Verweisungstéatigkeit) mindes-
tens 6 Stunden taglich zu verrichten.

Zumutbar ist dabei eine Tatigkeit, die eine Stufe unter der Gruppe des bisherigen
Berufs liegt. Eine Tatigkeit, fiir die im Rahmen einer Leistung zur Teilhabe am
Arbeitsleben eine Ausbildung oder Umschulung absolviert wurde, ist stets zumut-
bar. Erst wenn weder der bisherige Beruf noch eine in diesem Sinne zumutbare
andere Tatigkeit mindestens 6 Stunden téglich ausgetiibt werden kénnen, liegt
Berufsunféhigkeit vor. Die Ausiibung einer Erwerbstétigkeit steht dem Renten-
anspruch nicht entgegen.

Viele jiingere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer glauben, dass ihnen mit
dem Wegfall der Rente wegen Berufsunféhigkeit der soziale Schutz bei Verlust der
Erwerbsfdhigkeit genommen wird. Das ist aber nicht der Fall. In aller Regel ist die
Erwerbsféhigkeit von Versicherten, die ihren bisherigen Beruf nicht mehr ausiiben
konnen, zugleich auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eingeschréankt. In die -
sem Fall haben sie einen Anspruch auf eine Rente wegen teilweiser oder voller Er-
werbsminderung.
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Womit kann ich rechnen?

Grundlagen der Rentenberechnung

Wie hoch die volle oder halbe Erwerbsminderungsrente fiir Sie ausfallt, wird nach
den gleichen Regeln errechnet wie Ihre Altersrente. Grundlage fiir die Berechnung
sind die wahrend Ihres bisherigen Berufslebens gezahlten Beitrdge zur Rentenver-
sicherung. Hinzu kommen auch Anrechnungszeiten (z. B. wegen Fachschulaus-
bildung, Arbeitsunfdhigkeit oder Arbeitslosigkeit) und Berticksichtigungszeiten
(z.B.wegen Kindererziehung).

Schutz durch Zurechnungszeiten

Wenn Sie in frithen Jahren Ihre Arbeitskraft verlieren, wiirde Ihre Rente wegen der
fehlenden Beitragsjahre in der Regel niedrig ausfallen. Deshalb wird allen Ver-
sicherten, die vor dem vollendeten 60. Lebensjahr die Rente wegen verminderter
Erwerbsfdhigkeit in Anspruch nehmen, die Liicke im Rentenkonto durch eine
,Zurechnungszeit“ aufgefiillt, ohne dass Sie dafiir Beitrdge zahlen miissen. Der
Versicherte wird bei der Rentenberechnung so gestellt, als sei er vom Eintritt der
Erwerbsminderung bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres beitragspflichtig
beschéftigt gewesen.

Die Zurechnungszeit wird mit einem Betrag bewertet, der sich an dem Durch -
schnittswert Ihrer bisherigen individuellen Gesamtbeitragsleistung orientiert.

Abschldge bei Erwerbsminderungsrenten

Ebenso wie bei einer vorzeitig in Anspruch genommenen Altersrente miissen auch
die erwerbsgeminderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Abschldgen
rechnen, wenn sie die Rente vor dem 63. Lebensjahr in Anspruch nehmen. Der
Abschlag betragt 0,3 % fiir jeden Monat des Rentenbeginns vor dem 63. Lebensjahr.
Mehr als 10,8 % Abschlag von der Rente gibt es aber in keinermn Fall.
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Nach dem Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische
Entwicklung und zur Starkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen
Rentenversicherung (RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) vom 20. April 2007 wird
das Referenzalter fiir die Berechnung von Abschldgen bei Inanspruchnahme einer
Rente wegen verminderter Erwerbs-fahigkeit ab dem Jahr 2012 stufenweise auf das
65. Lebensjahr angehoben. Fir Versicherte mit 35 Pflichtbeitragsjahren (40 Pflicht-
beitragsjahren ab dem Jahr 2024) verbleibt es bei dem bisherigen Referenzalter von
63 Jahren. Der maximale Abschlag verbleibt bei 10,8%.
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Was ist, wenn ich keinen Job auf dem
Arbeitsmarkt finde?

Unterstitzung fir Arbeitslose

Die Erwerbsminderungsrente ist als Ersatz fiir das fehlende Einkommen gedacht.
Wenn Sie noch halbtags einer Arbeit nachgehen kénnen, bekommen Sie eine halbe
Rente.

Es wird aber die Tatsache berticksichtigt, dass es gerade fiir teilweise Erwerbsgemin -
derte derzeit schwer ist, eine Stelle auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Wenn es auf
dem Arbeitsmarkt keine Jobs fiir teilweise Erwerbsgeminderte gibt, wird die Rente
in voller Hohe gezahlt. Damit kann der Bezug von Grundsicherungsleistungen wie
z.B.von Arbeitslosengeld Il nach Auslaufen des Arbeitslosengeldanspruchs verhin-
dert werden.

Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt

Die Bundesregierung geht davon aus, dass es in Zukunft z.B. durch den gesetzlichen
Anspruch auf Teilzeitarbeit und die Forderung der Arbeitsaufnahme von dlteren
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch Erwerbsgeminderten gelingt, eine
Arbeitsstelle zu finden, die ihrer Leistungsféahigkeit entspricht.
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Ist die Rente fir mich eine Endstation?

Méglichkeiten zur Berufsriickkehr

Wenn Sie eine Rente wegen Erwerbsminderung bekommen, bedeutet das nicht,
dass Sie nie wieder arbeiten gehen dirfen. Die Zahlung der Erwerbsminderungs-
rente ist eine Sicherung fiir die Zeit, in der Sie nicht oder nur eingeschrankt
erwerbstétig sein konnen. Es ist das Ziel der Bundesregierung, erwerbsgeminderte
Menschen nach Mdéglichkeit wieder in den Arbeitsprozess zu intregieren. Die Erfah-
rung zeigt, dass es oft moglich ist, sich durch gezielte Behandlungen und Forde-
rung (z.B. tiber Rehabilitationsleistungen) auch von schweren gesundheitlichen
Riickschldgen zu erholen. Deshalb werden Renten grundsétzlich befristet bewilligt.
Eine Befristung ist langstens fiir drei Jahre zul&ssig.

Hinweis: Wenn Sie eine befristete Rente bewilligt bekommen, wird die Rente
nicht vor dem siebten Monat nach Eintritt der Erwerbsminderung gezahlt. Bis
zum Rentenbeginn wird in aller Regel Krankengeld gezahlt.
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Uberpriifung des Rentenanspruchs

Nach Ablauf der Befristung muss gepriift werden, ob es notwendig ist, Ihnen die
Rente weiter zu zahlen. Hat sich Ihr Gesundheitszustand nicht gebessert, kann die
Rente verldngert werden. Ist nach insgesamt neun Jahren keine Besserung einge-
treten, wird Ihnen eine unbefristete Rente gezahlt. Nur bei Renten, die wegen eines
verschlossenen Arbeitsmarktes befristet gewédhrt werden, ist auch nach neun
Jahren eine weitere Befristung zuléssig. Auf die Befristung und Verldngerung wird
nattirlich verzichtet, wenn Ihre Krankheit oder Behinderung von Anfang an so
schwer ist, dass keine Besserung zu erwarten ist. Dann wird mit Eintritt der Erwerbs-
minderung eine unbefristete Rente gezahlt.

Hat sich Ihr Gesundheitszustand so gebessert, dass verminderte Erwerbsfdhigkeit
nicht mehr vorliegt, féllt die Rente weg. Bei Arbeitslosigkeit greifen die Regelungen
des Gesetzes zur Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente (Job-AQTIV-
Gesetz). Mit diesen Regelungen ist der soziale Schutz von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern verbessert worden, die nach dem befristeten Bezug einer Rente
wegen voller Erwerbsminderung wieder auf den Arbeitsmarkt zurtickkehren. Die
gesetzliche Rentenversicherung entrichtet fiir Zeiten des Bezugs einer vollen Er -
werbsminderungsrente ab 1. Januar 2003 Beitrdge zur Bundesagentur fiir Arbeit,
wenn dem Rentenbezug eine Versicherungszeit oder der Bezug einer Leistung der
Arbeitsférderung unmittelbar voraus geht. Damit sind Bezieher einer Erwerbsmin-
derungsrente in den Schutz der Arbeitslosenversicherung einbezogen.

Erwerbsminderung und Altersrente

Mit Erreichen der Regelaltersgrenze wird Ihre Erwerbsminderungsrente durch die
Altersrente ersetzt. Haben Sie eine volle Erwerbsminderungsrente bezogen, &ndert
sich der Zahlbetrag in der Regel dadurch nicht. Es ist aber auf jeden Fall gew&hrleis-
tet, dass Ihre Altersrente nicht geringer ausfallt als die Erwerbsminderungsrente.

Das RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz sieht eine stufenweise Anhebung der Regel-
altersgrenze vom 65. auf das 67. Lebensjahr vom Jahr 2012 an bis zum Jahr 2029 vor.
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Wie viel kann ich neben der Rente verdienen?

Grundgedanke der Erwerbsminderungsrente

Die Erwerbsminderungsrente ist als finanzieller Ausgleich fiir die fehlende Erwerbs-
fdhigkeit gedacht. Hiermit ist es nicht zu vereinbaren, wenn Sie neben der Rente
unbegrenzt hinzuverdienen. Es ist nicht Aufgabe der Solidargemeinschaft, einem
Erwerbsgeminderten die Moglichkeit zu verschaffen, mit Rente und Nebenver-
dienst ein hoheres Einkommen als vor Rentenbeginn zu erzielen. Deswegen diirfen
Bezieher einer Rente wegen Erwerbsminderung nur in begrenztem Umfang hinzu-
verdienen.

Abhéngig vom erzielten Hinzuverdienst wird eine Rente wegen Erwerbsminderung
involler Hohe, in anteiliger Hohe oder tiberhaupt nicht mehr gezahlt.

Welche Einkiinfte zu einer Rentenminderung fithren kénnen, entnehmen Sie bitte
ab Seite 23.

Die Uberpriifung der Hinzuverdienste kann aber auch zu dem Ergebnis fithren, dass
eine Erwerbsminderung oder Berufsunféhigkeit nicht mehr vorliegt, was zum Weg-
fall des Rentenanspruches fiihrt (siehe Seite 30).

Grundsatzlich gilt: Der Bezieher einer Rente wegen Erwerbsminderung ist ver -
pilichtet, jeden Hinzuverdienst dem Rentenversicherungstrager mitzuteilen.

Rente wegen voller Erwerbsminderung

Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung diirfen nur im begrenztem
Umfang hinzuverdienen. Ein Hinzuverdiest bis zu 400 € bleibt bei der vollen
Erwerbsminderungsrente anrechnungsfrei.

Erzieltes Einkommen und in bestimmten Féllen Sozialleistungen sind im Rahmen
der Hinzuverdienstregelung zu beriicksichtigen. So wird - abhéngig von der Héhe
des Hinzuverdienstes und bestimmter Hinzuverdienstgrenzen - die Rente wegen
voller Erwerbsminderung in voller Hohe, in H6he von drei Vierteln, in Héhe der
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Haélfte oder in Hohe eines Viertels geleistet. Werden sdmtliche Hinzuverdienstgren-
zen Uberschritten, bleibt zwar der Anspruch auf die Rente wegen voller Erwerbs-
minderung dem Grunde nach bestehen, solange die volle Erwerbsminderung
vorliegt, die Rente wird aber nicht gezahlt.

Ausnahme: Nehmen teilweise Erwerbsgeminderte, die wegen des verschlossenen
Arbeitsmarktes eine volle Rente erhalten, eine Arbeit an, bei der sie mehr als 400 €
im Monat verdienen, wertet das die Rentenversicherung als Teilzeitarbeit. Deshalb
wird dann nur noch eine halbe Erwerbsminderungsrente gezahlt. In den Tabellen
auf Seite 21 sehen Sie die Mindesthinzuverdienstgrenzen. Das sind Einkommens-
stufen, die z. B. fiir Versicherte gelten, die vor Eintritt der Erwerbsminderung kein
oder nur ein geringes Einkommen hatten.

Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung

Der Bezieher einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung darfim Rahmen der
ihm verbliebenen Erwerbsféhigkeit noch hinzuverdienen. Dies wird von dem Rent-
ner sogar erwartet; diese Rente ist daher auch um die Hélfte niedriger als die Rente
wegen voller Erwerbsminderung.

Erzieltes Einkommen und in bestimmten Féllen Sozialleistungen sind allerdings im
Rahmen der Hinzuverdienstregelung zu berticksichtigen.

So wird - abhéngig von der Hohe des Hinzuverdienstes und bestimmter Hinzu-
verdienstgrenzen - die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung in voller Hohe
oder in Hohe der Hélfte geleistet. Werden sdmtliche Hinzuverdienstgrenzen iiber -
schritten, bleibt zwar der Anspruch auf die Rente wegen teilweiser Erwerbsminde -
rung dem Grunde nach bestehen, solange die teilweise Erwerbsminderung oder
Berufsunféhigkeit vorliegt, die Rente wird aber nicht gezahlt.
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Welche Einkommensarten sind denn eigentlich
rentenschadlich?

Einkiinfte, die zur Anderung der Rentenhdohe fithren, wenn sie die jeweils maBge-
bende Hinzuverdienstgrenze tiberschreiten, oder gar zum Wegfall der Rente, sind:

u Arbeitsentgelt aus abhangiger Beschaftigung,
hierunter versteht man alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer
abhangigen Beschéftigung, also alle Zahlungen des Arbeitgebers, insbesondere
Lohne und Gehalter, Familienzuschlage, Zulagen, Mehrarbeitsvergiitungen,
Urlaubsgelder, Weihnachtszuwendungen.

Als Faustregel gilt: Alle Zahlungen des Arbeitgebers, die lohnsteuerpflichtig
sind, gehdren zum Arbeitsentgelt und sind daher als Hinzuverdienst zu beriick-
sichtigen. Das gilt auch fiir Arbeitsentgelte, die normalerweise von der Versiche-
rungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht erfasst werden, wie
z.B. beamtenrechtliche Besoldungen.

u Arbeitseinkommen aus selbststandiger Tatigkeit,
hierunter versteht man den nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschrif-
ten des Einkommensteuerrechts ermittelten Gewinn. Einkommen istimmer
dann als Arbeitseinkommen zu werten, wenn es als solches nach dem Einkom-
mensteuerrecht zu bewerten ist. Es ist das Einkommen maRRgebend, das sich
nach Abzug der Betriebsausgaben ergibt. Zu den Betriebsausgaben zdhlen auch
die Werbungskosten, soweit sie tatsachlich in der Ausiibung der selbststandigen
Tatigkeit begriindet sind.

] vergleichbares Einkommen,
hierzu gehéren insbesondere Entschadigungen fiir Abgeordnete oder Beziige
aus einem 6ffentlich-rechtlichen Amtsverhaltnis.




Welche Einkommensarten sind denn eigentlich rentenschadlich?

Wird eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bezogen, gilt die Hinzuver-
dienstbeschrdnkung nicht nur beim Bezug von Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen
oder vergleichbarem Einkommen, sondern auch wenn Anspruch auf bestimmte
Sozialleistungen besteht:

Beim Bezug von Sozialleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld) ist als Hinzu-
verdienst nicht die Sozialleistung selbst, sondern das monatliche Arbeitsentgelt
oder Arbeitseinkommen zu beriicksichtigen, nach dem sich die Sozialleistung
errechnet. Das der Berechnung der Sozialleistung zugrunde liegende Arbeitsent-
gelt bzw. Arbeitseinkommen ist auch dann als Hinzuverdienst zu berticksichtigen,
wenn die Sozialleistung aus Griinden ruht, die nicht in dem Rentenbezug liegen
(z.B.Ruhen des Arbeitslosengeldes bei Sperrzeit, Anrechnung von Einkommen).

Neben einer Rente wegen voller Erwerbsminderung werden ausschlieBlich die
nachfolgend aufgefiihrten Sozialleistungen bertiicksichtigt:

m  Verletztengeld der gesetzlichen Unfallversicherung,

= Ubergangsgeld der gesetzlichen Unfallversicherung.




Welche Einkommensarten sind denn eigentlich rentenschadlich?

Und welche Einkiinfte sind nun tatsachlich rentenunschadlich,
mindern also nicht meine Rente?

Im Rahmen der Hinzuverdienstregelung sind folgende Einkiinfte unschéadlich:

u Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung,

" Betriebsrenten,

" beamtenrechtliche Pensionen,

u Einkiinfte aus einer Erwerbstatigkeit vor Rentenbeginn (z. B. Abfindungen),

" Einkiinfte aus Vermietung und Verpachtung, soweit sie nicht Teile des Gewinns

aus selbststandiger Tatigkeit sind,

u Einkiinfte aus Vermégen.




Wie viel darf zur Rente wegen Erwerbsminderung hinzuverdient werden?

Wie viel darf zur Rente wegen Erwerbsminderung
hinzuverdient werden?

Der Bezieher einer Rente wegen Erwerbsminderung darf nur in begrenztem

Umfang hinzuverdienen. Dabei werden mehrere Einkiinfte zusammengerechnet.

Von der Hohe des Hinzuverdienstes ist es abhdngig, ob die Rente wegen Erwerbs-
minderung in voller H6he oder in anteiliger Hohe geleistet wird. Die Hohe der je-
weiligen Hinzuverdienstgrenzen ist - mit Ausnahme der Hinzuverdienstgrenze der
Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller Héhe - in Abhédngigkeit von dem
versicherten Entgeltin den letzten drei Kalenderjahren vor Eintritt der Erwerbsmin-
derung grundsétzlich individuell zu ermitteln und damit fiir jeden Rentenbezieher
unterschiedlich. Diese Berechnung ist nicht einfach. Deshalb sollten Sie die jeweili-
gen Hinzuverdienstgrenzen bei Ihrem Rentenversicherungstrager erfragen.

Zur Anschauung haben wir Ihnen einige Beispiele zusammengestellt:

Beispiel 1

Herr X aus Bonn verdient in den letzten drei Jahren vor Eintritt seiner Erwerbs-
minderung den Durchschnittsverdienst, derzeit monatlich 2.522,33 €.

Verdient er bis 400,00 €, wird seine Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller
Hohe gezahlt.

Uberschreitet der Hinzuverdienst diese Grenze wird die Rente
m beieinem Hinzuverdienst bis zu 1.303,05 € in Hohe von drei Vierteln
s beieinem Hinzuverdienst bis zu 1.762,95 € in Hohe der Hilfte

s beieinem Hinzuverdienst bis zu 2.146,20 € in Hohe eines Viertels

gezahlt. Bei einem Hinzuverdienst von mehr als 2.146,20 € wird die Rente nicht
mehr geleistet.




Wie viel darf zur Rente wegen Erwerbsminderung hinzuverdient werden?

Beispiel 2

Herr Y aus Leipzig verdient in den letzten drei Jahren vor Eintritt seiner Erwerbs-
minderung den Durchschnittverdienst, derzeit monatlich 2.206,96 €.

Verdient er bis 400,00 €, wird seine Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller
Hohe gezahlt.

Uberschreitet der Hinzuverdienst diese Grenze wird die Rente
s beieinem Hinzuverdienst bis zu 1.155,98 € in Hohe von drei Vierteln
m beieinem Hinzuverdienst bis zu 1.563,97 € in Hohe der Halfte

s beieinem Hinzuverdienst bis zu 1.903,96 € in Hohe eines Viertels

gezahlt. Bei einem Hinzuverdienst von mehr als 1.903,96 € wird die Rente nicht
mehr geleistet.

Beispiel 3

Frau W aus Mainz verdient in den letzten drei Jahren vor Eintritt ihrer Erwerbsmin-
derung das 1,7 fache des Durchschnittverdienstes, derzeit monatlich 4.287,97 €.

Verdient sie bis400,00 €, wird ihre Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller
Hohe gezahlt.

Uberschreitet der Hinzuverdienst diese Grenze wird die Rente
m beieinem Hinzuverdienst bis zu 2.215,19 € in Hohe von drei Vierteln
m beieinem Hinzuverdienst bis zu 2.997,02 € in Hohe der Hélfte

m beieinem Hinzuverdienst bis zu 3.648,54 € in Hohe eines Viertels

gezahlt. Bei einem Hinzuverdienst von mehr als 3.648,54 € wird die Rente nicht
mehr geleistet.




Wie viel darf zur Rente wegen Erwerbsminderung hinzuverdient werden??

Beispiel 4

Frau Z aus Rostock verdient in den letzten drei Jahren vor Eintritt ihrer Erwerbsmin-
derung das 1,3 fache des Durchschnittverdienstes, derzeit monatlich 2.916,14 €.

Verdient sie bis 400,00 €, wird ihre Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller
Hohe gezahlt.

Uberschreitet der Hinzuverdienst diese Grenze wird die Rente
» beieinem Hinzuverdienst bis zu 1.502,77 € in Hohe von drei Vierteln
m beieinem Hinzuverdienst bis zu 2.033,16 € in Hohe der Halfte

s beieinem Hinzuverdienst bis zu 2.475,15 € in Hohe eines Viertels

gezahlt. Bei einem Hinzuverdienst von mehr als 2.475,15 € wird die Rente nicht
mehr geleistet.




Wie viel darf zur Rente wegen Erwerbsminderung hinzuverdient werden?

Was Sie neben lhrer Rente wegen Erwerbsminderung mindestens
hinzuverdienen kénnen:

Wird in den letzten 3 Kalenderjahren vor Rentenbeginn kein oder nur ein sehr
geringer Verdienst erzielt, wird der Hinzuverdienstgrenze mindestens ein halbes
Durchschnittsentgelt zugrunde gelegt. Daraus ergeben sich folgende Mindesthin-
zuverdienstgrenzen:

Renten wegen voller Erwerbsminderung

Hinzuverdienst Rentenabzug
West Ost

bis 400,00 € bis 400,00 € Kein Rentenabzug
bis 651,53 € bis 577,99 € Rentenabzug: 25 %
bis 881,48 € bis 781,98 € Rentenabzug: 50 %
bis 1.073,10 € bis 951,98 € Rentenabzug: 75 %




Wie viel darf zur Rente wegen Erwerbsminderung hinzuverdient werden?

Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung

Hinzuverdienst Rentenabzug
West Ost

bis 881,48 € bis 781,00 € Kein Rentenabzug
bis 1.073,10 € bis 951,98 € Rentenabzug: 50 %

Kann ich die Hinzuverdienstgrenzen tGberschreiten?

Die oben genannten ggf. anteiligen Hinzuverdienstgrenzen fiir eine Rente wegen
teilweiser oder voller Erwerbsminderung diirfen im Laufe eines Kalenderjahres
zweimal iiberschritten werden. Das Uberschreiten darf allerdings nicht in unbe-
grenzter Hohe erfolgen, sondern nur um nochmals einen Betrag bis zur Héhe der
jeweiligen Hinzuverdienstgrenze.

Der Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung in voller Hohe darf also
im Laufe eines Kalenderjahres zweimal bis zu 800 €* brutto und in den tibrigen Ka-
lendermonaten bis zu 400 € brutto hinzuverdienen. Es ist jedoch dabei zu beachten,
dass selbst dann, wenn sich die Arbeitsentgelte im Rahmen der zuléssigen (doppel-
ten) Hinzuverdienstgrenze halten, unter bestimmten Voraussetzungen die beste-
hende Versicherungs- und Beitragsfreiheit einer geringfiigigen Beschéftigung
beseitigt wird.

Bitte beachten Sie: Wenn die Rente erstmalig mit Einkommen zusammentriftt, ist
nach Auslegung der Rentenversicherungstriager eine Verdopplung der Hinzuver-
dienstgrenze nur moglich, wenn der Hinzuverdienst aufgrund von Besonderheiten
(Mehrarbeit, Weihnachtsgeld) erzielt wird. Bitte wenden Sie sich fiir ndhere Aus-
kiinfte vorab an Ihren Rentenversicherungstrager.




Wie viel darf zur Rente wegen Erwerbsminderung hinzuverdient werden?

Wird die fiir den jeweiligen Rentenbezug zuldssige Hinzuverdienstgrenze iber-
schritten, geht allein deshalb der Anspruch auf die Rente wegen Erwerbsminde-
rung nicht verloren. Ihr Rentenversicherungstriager priift dann stets, ob ggf. noch
eine héhere Hinzuverdienstgrenze eingehalten wird und die Rente in verminderter
Hohe gezahlt werden kann.

Ein Wechsel zwischen den in voller oder anteiliger Hohe zu leistenden Renten
wegen Erwerbsminderung ist somit méglich. Die Rente wegen Erwerbsminderung
wird aber dann nicht mehr gezahlt, wenn der vom Rentner erzielte Verdienst auch
die fiir ihn zuldssige hochste Hinzuverdienstgrenze tiberschreitet.

Die Rente wegen Erwerbsminderung in verdnderter Hohe wird immer von dem
Zeitpunkt an gezahlt, zu dem auch das hohere oder niedrigere Einkommen bezo-
gen wird. Entsprechendes gilt auch fiir den génzlichen Verlust des Zahlungsan-
spruches auf Rente.




Wegfall der Rente wegen teilweiser bzw. voller Erwerbsminderung?

Wegfall der Rente wegen teilweiser bzw.
voller Erwerbsminderung

Bezieht ein Versicherter eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung und
bessert sich der Gesundheitszustand des Rentners so, dass teilweise Erwerbsmin-
derung nicht mehr vorliegt, ist der Bewilligungsbescheid aufzuheben und die
Rente zu entziehen. Teilweise Erwerbsminderung liegt nicht mehr vor, wenn der
Versicherte mindestens 6 Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tatig sein
kann. Bei einem vor dem 02.01.1961 geborenen Versicherten wird geprift, ob ein
Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfahigkeit
besteht.

Wird eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfahigkeit
bezogen, ist die Rente zu entziehen, wenn Berufsunfdhigkeit nicht mehr vorliegt.
Berufsunfdhigkeit liegt nicht vor, wenn der Versicherte mindestens 6 Stunden in sei-
nem bisherigen Beruf oder einer zumutbaren Verweisungstatigkeit arbeiten kann.

Der Bewilligungsbescheid tiber eine Rente wegen voller Erwerbsminderung ist
aufzuheben und die Rente zu entziehen, wenn volle Erwerbsminderung nicht mehr
vorliegt. Das ist der Fall, wenn

u sich der Gesundheitszustand des Versicherten so bessert, dass er mindestens
6 Stunden taglich, bezogen auf eine 5-Tage-Woche, unter den tblichen Bedin-
gungen des allgemeinen Arbeitsmarktes tatig sein kann oder

u der Versicherte wiederim Stande ist, eine Tatigkeit unter den iiblichen Bedin-
gungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 3 bis unter 6 Stunden
téglich auszuiiben und Arbeitslosigkeit nicht vorliegt oder

n volle Erwerbsminderung nur unter Beriicksichtigung des verschlossenen Teilzeit-
arbeitsmarktes vorlag und der Teilzeitarbeitsmarkt nicht mehr verschlossen ist
(z.B. weil eine Beschaftigung mindestens 15 Stunden in der Woche ausgeiibt
wird).




Wegfall der Rente wegen teilweiser bzw. voller Erwerbsminderung

Ist der Rentner weiterhin teilweise erwerbsgemindert oder berufsunféhig, wird die
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bzw. wegen teilweiser Erwerbsminde-
rung bei Berufsunfihigkeit geleistet.

Der Bezieher einer Rente wegen Erwerbsminderung hat auch aus diesen Griinden
stets die Aufnahme einer Beschéftigung oder selbstdndigen Tatigkeit unverziiglich
seinem Rentenversicherungstrédger zu melden. Bei einer versdumten Meldung
kann es unter Umstédnden auch fiir einen ldngeren Zeitraum rickwirkend zum
Entzug der Rente kommen.

Mit dem Rentenentzug entféllt nicht nur die Rentenzahlung, sondern der Rentenan-
spruch insgesamt. Ein erneuter Rentenanspruch kann sich erst ergeben, wenn spater
wieder teilweise oder volle Erwerbsminderung oder Berufsunféhigkeit eintritt.

Hinzuverdienst bei Renten wegen Berufs- oder Erwerbsunfahigkeit

Hatein Versicherter bereits am 31.12.2000 eine Rente wegen Berufsunfédhigkeit oder
Erwerbsunfdhigkeit bezogen, gelten fiir ihn, solange er diese Rente weiter bezieht,
ebenfalls Hinzuverdienstbeschrénkungen. Auch bei einer Rente wegen Berufs- oder
Erwerbsunfahigkeit nach dem bis zum 31.12.2000 geltenden Recht sind bestimmte
Hinzuverdienstgrenzen einzuhalten.

Welche Einkiinfte rentenschédlich sind, entnehmen Sie bitte ab Seite 16. Die dort
gemachten Ausfithrungen gelten entsprechend.

Abhéngig von der Hohe des Hinzuverdienstes wird die Rente wegen Berufsunféhig-
keitin voller Hohe, in H6he von zwei Dritteln oder in H6he von einem Drittel ge-
leistet. Werden alle fiir die Rente wegen Berufsunfdhigkeit maBgebenden Hinzu-
verdienstgrenzen tiberschritten, wird keine Rente mehr gezahlt. Die Héhe der
jeweiligen Hinzuverdienstgrenzen ist grundsatzlich individuell zu ermitteln und
damit fiir jeden Rentenbezieher unterschiedlich. Da die Berechnung nicht einfach
ist, sollten Sie die jeweiligen Hinzuverdienstgrenzen bei Ihrem Rentenversiche-
rungstrager erfragen.



Wegfall der Rente wegen teilweiser bzw. voller Erwerbsminderung?

Die Hinzuverdienstgrenze fiir eine Rente wegen Erwerbsunféahigkeit in voller
Hohe betrédgt unabhéngig davon, ob die Beschéftigung in den alten oder neuen
Bundesldndern ausgeiibt wird, monatlich 400 € brutto.

Eine selbstédndige Tatigkeit steht der Annahme von Erwerbsunfdhigkeit entgegen.
Die Aufnahme einer selbstdndigen Tétigkeit wahrend des Rentenbezuges fiihrt
daher stets zum Wegfall der Rente wegen Erwerbsunfahigkeit, unabhéngig von der
Hohe des aus der selbstdndigen Tatigkeit erzielten Einkommens. Von Ihrem Ren-
tenversicherungstrdger wird dann gepriift, ob unter Beachtung des Einkommens
aus der selbstdndigen Tatigkeit eine Rente wegen Berufsunfdhigkeit gezahlt wer-
den kann. Weiterhin kann eine Rente wegen voller Erwerbsminderung in Betracht
kommen.

Was Sie neben lhrer Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfdahigkeit
mindestens hinzuverdienen diirfen:

Zuverdienst bei Rentenbeginn vor dem 1. Januar 2001:

Berufsunfihigkeitsrente

Hinzuverdienst Rentenabzug
West Ost

bis 728,18 € bis 645,99 € Kein Rentenabzug
bis 970,09 € bis 861,32€ Rentenabzug: 33 %

bis 1.200,85 € bis 1.065,31€ Rentenabzug: 67 %




Wegfall der Rente wegen teilweiser bzw. voller Erwerbsminderung

Erwerbsunfdhigkeitsrente

Hinzuverdienst Rentenabzug
West Ost
bis 400,00 € bis 400,00 € Kein Rentenabzug

Bei Uberschreiten dieser Grenze wird die Rente in Hohe der um ein Drittel niedrigeren Rente wegen Berufs-
unfdhigkeit - unter Beachtung dieser fir diese Rente geltenden Hinzuverdienstgrenzen - gezahlt.




Hier wird Hilfe zum Programm: Information und Beratung.

Hier wird Hilfe zum Programm:
Information und Beratung.

Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales

Biirgertelefon

Montags bis Donnerstags von 8 bis 20 Uhr
01805 6767-10*
Gehorlosen/Horgeschadigten-Service
Schreibtelefon 01805 6767-16*

*(Festpreis 14 Cent/Min. aus den Festnetzen und maximal 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

Deutsche Rentenversicherung Bund

Service-Nr.: 0800 3331919
E-Mail: drv@drv-bund.de - www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

Bitte wenden Sie sich auch an die 6rtlichen Beratungsstellen der Rentenver-
sicherungstréger



Birgertelefon

Birgertelefon

Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr

Sie fragen - wir antworten

Rente: 01805 6767-10
Unfallversicherung/Ehrenamt: 01805 6767-11
Arbeitsmarktpolitik und -férderung: 01805 6767-12
Arbeitsrecht: 01805 6767-13
Teilzeit, Altersteilzeit, Minijobs: 01805 6767-14
Infos fiir behinderte Menschen: 01805 6767-15
Ausbildungsférderung/Ausbildungsbonus 01805 6767-18
Européischer Sozialfonds/Soziales Europa 01805 6767-19
Mitarbeiterkapitalbeteiligung: 01805 6767-20
Informationen zum Bildungspaket: 01805 6767-21

Gehorlosen/Horgeschadigten-Service:
info.gehoerlos@bmas.bund.de

Schreibtelefon: 01805 6767-16
Fax: 01805 6767-17
Gebérdentelefon: gebaerdentelefon@sip.bmas.buergerservice-bund.de

(Festpreis 14 Cent/Min. aus den Festnetzen und maximal 42 Cent/Min. aus den Mobilfunknetzen.)

www.die-rente.info - www.bmas.de - info@bmas.bund.de



Weitere kostenfreie Veréffentlichungen des Bundesministeriums
fur Arbeit und Soziales

* Sozialhilfe | Bestell-Nr.: A 207
* Zusétzliche Altersvorsorge | Bestell-Nr.: A 817
* Ratgeber zur Rente | Bestell-Nr.: A 815

* Geringfuigige Beschéaftigung und Beschéftigung in der Gleitzone |
Bestell-Nr.: A630

* Soziale Sicherung im Uberblick | Bestell-Nr.: A 721
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	Unterstützung für Arbeitslose
	Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt

	Ist die Rente für mich eine Endstation?
	Möglichkeiten zur Berufsrückkehr
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